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Recht der audiovisuellen Medien
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Seit dem 19. Dezember 2007 ist die Richtlinie über 
audiovisuelle Mediendienste in Kraft. Damit ist das  
EU-Rechtssetzungsverfahren zur Novellierung der 
EU-Fernsehrichtlinie abgeschlossen. Bis Ende 
2009 müssen die 27 EU-Mitgliedstaaten nun Vor-
gaben dieser Richtlinie in nationales Recht umset-
zen.  
 
Die genannte Richtlinie beinhaltet insbesondere fol-
gende Neuerungen: 
 
Erweiterter Anwendungsbereich . Anders als bisher 
sollen neben dem klassischen Fernsehen künftig von 
der Richtlinie alle audiovisuellen Mediendienste er-
fasst sein, die dazu in der Lage sind, bewegte Bilder 
zu übertragen (z. B. auch Internetfernsehen). 
 
Flexiblere Werberegeln . Im Bereich der Werbeunter-
brechungen schafft die Richtlinie für die Betreiber 
audiovisueller Mediendienste folgende Regelungen: 
Kinofilme, Fernsehfilme, Kinderprogramme und Nach-

richtensendungen dürfen künftig alle 30 Minuten ein-
mal unterbrochen werden. Die maximale Werbezeit 
bleibt dabei wie bisher auf 12 Minuten pro Stunde 
begrenzt. Auch Kinderprogramme dürfen einmal je 30-
Minuten-Zeitraum unterbrochen werden, sofern sie 
eine programmierte Mindestdauer von mehr als 30 
Minuten haben. Die Werbung erfolgt in Werbeblöcken. 
Die Ausstrahlung von Einzelspots wird ausdrücklich 
nur für Sportprogramme erlaubt.  
 
Product Placement . Das Product Placement wird nun 
explizit unter gewissen Auflagen gestattet, und zwar in 
folgenden Bereichen: bei Fernsehfilmen, Serien, Kino-
filmen, Sportsendungen und bei Sendungen der „leich-
ten Unterhaltung“. Ausgeschlossen ist das Product 
Placement in Kinderprogrammen, Nachrichtensen-
dungen und in Ratgerbersendungen sowie bei Doku-
mentationen. Eine klare Kennzeichnung des Product 
Placements vor und nach der Sendung sowie nach 
jeder Werbeunterbrechung ist vorzunehmen. 
 
Sendelandprinzip . Grundsätzlich ist der Medien-
diensteanbieter nur an das Recht des Staates gebun-
den, in dem er niedergelassen ist (sog. Sendeland-
prinzip). Um Missbrauch zu verhindern, soll bei vor-
sätzlicher Umgehung bestimmter rechtlicher Vorgaben 
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Sehr verehrte Mandantin,   
sehr verehrter Mandant,  
 
unser aktueller Mandanten-Newsletter Medienrecht aktuell enthält wieder einige wichtige und aktuel-
le Hinweise zu dem von uns schwerpunktmäßig angebotenen Rechtsgebiet des Medienrechts. 
 
Sicherlich können Sie die eine oder andere Entscheidung auch in Ihre persönliche Planung miteinbe-
ziehen. Wir stehen Ihnen jederzeit gerne mit Rat und Tat zur Seite und klären für Sie ab, ob ange-
sichts der aktuellen rechtlichen Entwicklungen Handlungsbedarf für Sie besteht.  
 
Erlauben Sie mir - wie immer - den kurzen Hinweis, dass der Newsletter nur Ihrer grundlegenden 
Information dient und keine individuelle Rechtsberatung im Einzelfall ersetzt. Eine Haftung kann daher 
trotz sorgfältiger Bearbeitung nicht übernommen werden. 
 
Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre! 
 
Mit besten Grüßen 
 
Ihr  
 
 
 
 
Dr. Christian Seyfert 
Rechtsanwalt, LL.M. (USA) 
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